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Bilag II 

Årsberetning af SSWs regnskab 2016: 
 
SSWs regnskab for 2016 vurderes med et overskud på 1.660,06 € 
som tilfredsstillende. Det er et fald i overskuddet i forhold til sidste 
år, som primært skyldes udgifter til overborgmestervalget i 
Flensborg.    
 
Partiets indtægter er i 2016 steget med 6.988,52 € til i alt 
648.417.01 €. Et mindre fald i tilskuddet fra den danske stat (på 
grund af at nogle projektmidler faldt væk) og mindre kontingentindtægter blev modsvaret af et lidt 
større tilskud fra den tyske stat og af markant flere frivillige bidrag bl.a. til overborgmestervalgkamp. 
Tilskuddet fra den danske stat på 474.072,00 € udgør 73,11 % af de samlede indtægter. Tilskuddet 
fra Danmark er fortsat afgørende for, at SSW kan fortsætte sin politiske indsats for det danske 
mindretal i Sydslesvig. 
 
SSW har ved udgangen af 2016 3.394 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 156. 
Medlemsbidragene er derfor faldet med 1.118,00 € til i alt 63.941,00 €. Partiets udgifter er i 2016 
steget markant med 70.061,66 € til 646.765,95 €. Udover udgifterne til valgkampe, som steg med 
63.042,73 € til 64.138,50 €, skyldes stigningen at personaleudgifterne er vokset med 15.118,50 € til i 
alt 368.234,16 €. Årsagen er overenskomstmæssige stigninger i lønnen og en timemæssig 
opprioritering af stillingen som amtssekretær i Slesvig‐Flensborg amt. Til gengæld er udgifterne til det 
almindelige politiske arbejde og administrationsudgifterne faldet i 2016.   
 
SSW har ved udgangen af 2016 en samlet formue på 307.283,46 €. Af denne formue råder SSWs 
landsforbundet over en sum på 190.413,31 €, som er øremærket til gennemførelse af de kommende 
valgkampe i 2017 og 2018. I 2017 budgetterer landsforbundet med 190.000,‐ € til landdagsvalget og i 
2018 med 120.000,‐ € til kommunalvalget. 
 
SSW  har  indgået  en  resultataftale med  Sydslesvigudvalget  for  2016.  29  ud  af  31  resultatmål  fra 
resultataftalen for 2016 mellem Sydslesvigudvalget og SSW blev opfyldt. 2 blev ikke opfyldt. Dermed 
har SSW overordnet set opfyldt resultataftalens krav for 2016.  
 
Det foreliggende regnskab indikerer, at SSW også fremover kan overholde budgetterne og vil være i 
stand til at finansiere sine valgkampe, som er afgørende for mindretalspartiets fremtidige politiske 
indsats.  
 

     
 
Flemming Meyer        Rüdiger Schulze  
Landsformand          Landsstyrelsens ansvarlige for partiets økonomi 
 
 
Flensborg, den 17.05.2016 
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- Besondere Auftragsbedingungen - 

1. Allgemeines 

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und 
etwaiger, dem Auftragsschreiben als 
bungen, (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der Allge-
meinen Auftragsbedingungen des Instit

Mandatsvereinbarung
der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Man-
datsvereinbarung erbracht wurde. 

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann 
gsschreiben oder in etwaigen Anla-

gen vereinbarten Leistungen hi

(a) Unsere Rechnungen, inkl. Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden 
 Die von etwaigen Subunternehmern er-

brachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rechnung. 

rigen sind wir berechtigt, jederzeit an
nkosten in Rechnung zu stellen.  

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-
lich ein Pauschalhonorar 

vereinbart ist. Ein etwaig angegebenes Pauschalhonorar da
werden, wenn durch den Eintritt unvorhe
unserem Verantwortungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehrauf-
wand entsteht. 

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis 
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der 
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits 
verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitauf-
wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz 
der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist. 

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, we
einbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit wei-

nausgehenden Leistungen beauftragen, 

gerechnet. 

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder 
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-

einen Sach- oder Insolvenzverwalter, 
sichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder 

wir den dadurch entstehenden Zeitauf-
wand in Rechnung stellen. Wir werden 
der Mandatsvereinbarung geregelten 

(a) Soweit in dieser Ziffer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich  
r 9 der AAB. Abweichend von Ziffer 9 

(2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haftungs-

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung in-
Mio. nicht nur unerh

sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversichere

es in diesem Zusammenhang zu einem 
dieser von Ihnen zu tragen.  

(c) Wir haften entgegen Ziffer 9 (2) AA
schriftlich vereinbart oder (ii) nach 

ngigkeitsregelungen zwingend erforderlich ist.  

4. Unsere Arbeitsergebnisse 

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind 
nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet 
wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt 
sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder be-

stehen, sind wir auch berechtigt, un-
sere Arbeitsergebnisse in elektronischer Form und/oder mit qualifiziert 
elektronischer Signatur auszuliefern. 

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte 

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten 
Zweck, sind daher ausschlie ggeber/in gerichtet und 

zwecken gilt Ziffer 6 der AAB. 

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur 

en Weitergabevereinbarung (Hold Harm-
less Release Letter) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schrift-
lich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets 
nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anla

(c) Sie sind verpflichtet, uns von alle
Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen entstehen.  

den von uns erstellten Arbeitsergeb-
nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-
datsvereinbarung erforderlich ist.  

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit 

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-
kulation zugrunde liegende Zeitaufwan

3 (1) der AAB vorliegen.  

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Rege-
lungen oder sonstigen Vorschriften so
deres ergibt, sind wir nicht verpflicht
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit

jeweils freigegeben sind, 
tung elektronisch einzureichen. Auftrag 
und sind jederzeit widerruflich. Der Wi-

derruf bedarf mindestens der Textform. 

 uns nur dann zur 
Einleitung fristwahrender per Post oder per Fax 

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz 

hinaus bekannt, dass Daten,

die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich ver-

gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch 
die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.  

9. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-

BDO Netzwerk rechtlich voneinander una

Firms als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns 
unserer Verschwiegenheitspflicht.  

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen

den Sie gegen eine Member Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet 
BDO International Limited und der Brussels World-

strafbares und/oder 
deln beziehen, sowie auf etwaige we
der Bundesrepublik Deutschland ni

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung und insbesondere die  gelten auch zu-
gunsten der Member Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese 

lungen in vorstehender Ziffer 9 (b)  
BAB berufen. 
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10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), Beteiligungs-
gesellschaften 

(a) Sofern im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch eine Beauftragung 
von BDO Beteiligungsgesellschaften oder der BDO Legal erfolgt, entbinden Sie 

lichst reibungslose und effiziente Le

(b) Wir sind von der BDO Legal und unseren Beteiligungsgesellschaften recht-

ren Handlungen oder Unterlassungen, 
 haften mit diesen gesamtschuldne-

risch.

Wir sind nach den Bestimmungen des so
verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen 

her verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzutei-
lenden Informationen und Nachweise vo
men zu lassen und diese im weiteren 
gefordert zu aktualisieren. 

12. Marketing 

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders
Angelegenheiten oder Mandate von Verbra B betroffen sind, 
gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen. 

ich auf die sachliche Beschreibung des 
wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z. B. Referenzlisten mit 
Firmenname und -logo sowie Score Cards). 

 Ziffer 7 (2) der 

, die nicht die Verletzung von Leben, 

 gerichtete Anspr

m Schluss des Kalenderjahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und Si

s Kenntnis erlangt haben oder ohne 

Entstehung und die Kenntnis oder grob in zehn Jahren 
von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen 

den gesetzlichen Vorschriften. 

14. Gerichtsstand, Sonstiges  

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristis
 sind oder keinen allgemeinen Ge-

richtsstand im Inland haben, ist Gericht
sammenhang mit dieser Vereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg, (ii) das 
Gericht an dem Ort, an dem die streit beiten erbracht 
wurden, oder (iii) das Gericht, in desse
oder Wohnort haben. 

(b) Jede Mandatsvereinbar
derung. Sofern nichts anderes vereinbart oder durch zwingende gesetzliche 
Vorschriften angeordnet ist, ist es zur Einhaltung der Schriftform nach unse-
rer Wahl auch ausreichend, wenn (i) jede Vertragspartei nur eine eigene Ori-
ginalausfertigung der Vereinbarung unte

ii) die unterzeichnete Vereinbarung 
nebst Anlagen zur beidseitigen Unterzeichnung auf einem Dokument aus-

r Form ausgetauscht wird. 

(c) Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-

ren Regelung tritt in dem Fall eine 
von den Vertragsparteien angestrebten 
Dies gilt entsprechend im 
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